
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verkündungsblatt der 
Fachhochschule Lippe und Höxter 

34. Jahrgang – 24. März 2006 – Nr. 3 
 
 
 
 
 
 
 

Bachelorprüfungsordnung 
für den Studiengang Innenarchitektur 

an der Fachhochschule Lippe und Höxter 
(BPO Innenarchitektur) 

 
vom 24. März 2006 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Herausgeber: Rektorat der FH Lippe und Höxter 
Redaktion: Dezernat I, FH Lippe und Höxter, Liebigstraße 87, 32657 Lemgo, Tel.: 05261 / 702 204



Bachelorprüfungsordnung 
für den Studiengang Innenarchitektur 

an der Fachhochschule Lippe und Höxter 
(BPO Innenarchitektur) 

 
vom 24. März 2006 

 
 

Auf Grund des § 2 Abs. 4 und des § 94 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen 
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 14. März 2000 (GV. 
NRW. S. 190), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. November 2004 (GV.NRW. 
2004 S. 752), hat die Fachhochschule Lippe und Höxter die folgende Bachelorprü-
fungsordnung als Satzung erlassen: 
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I. Allgemeines 
 
 

§ 1 
Ziel des Studiums und Zweck der Bachelorprüfung 

 
(1) Das Studium soll den Studierenden unter Berücksichtigung der Anforderungen 
und Veränderungen in der Berufswelt die erforderlichen fachlichen Kenntnisse und 
methodischen Fähigkeiten als zentrale Voraussetzung zur eigenständigen Tätigkeit 
in den Berufsfeldern der Innenarchitektur so vermitteln, dass sie zur Anwendung wis-
senschaftlich-technischer, künstlerisch-gestalterischer und planerisch-organisato-
rischer Erkenntnisse und Methoden, zur kritischen Einordnung der wissenschaftli-
chen und künstlerischen Erkenntnisse und zu verantwortlichem Handeln bei der 
selbstständigen Lösung von Planungsaufgaben aus der Innenarchitektur befähigt 
werden. 
 
(2) Die Bachelorprüfung bildet den ersten berufsqualifizierenden Abschluss des Stu-
diums der Innenarchitektur. Durch die Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob 
der Prüfling die für eine eigenständige Tätigkeit in den Berufsfeldern der Innenarchi-
tektur notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben hat und befähigt ist, auf 
der Grundlage wissenschaftlich-technischer, künstlerisch-gestalterischer und plane-
risch-organisatorischer Erkenntnisse und Methoden selbstständig zu arbeiten. 
 
 

§ 2 
Bachelorgrad 

 
Auf Grund der bestandenen Bachelorprüfung wird der akademische Grad 
 
   „Bachelor of Arts“, abgekürzt „B.A.“ 
 
verliehen. 
 
 

§ 3 
Studienvoraussetzungen, Zugangshindernis 

 
(1) Allgemeine Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums ist die Fachhoch-
schulreife. 
 
(2) Als besondere Studienvoraussetzung wird der Nachweis praktischer Tätigkeit 
gefordert, die sich aus einem Grund- und einem Fachpraktikum von je 8 Wochen 
zusammensetzt. Das Grundpraktikum soll in allgemeine und konstruktive 
Zusammenhänge der Innenarchitektur einführen. Im Fachpraktikum sollen 
Tätigkeiten eingeübt werden, die für den Beruf des Innenarchitekten spezifisch sind. 
Das Grundpraktikum ist vor Beginn des Studiums abzuleisten und bei der 
Einschreibung nachzuweisen. Das Fachpraktikum ist spätestens zum Beginn des 
dritten Fachsemesters des Fachstudiums nachzuweisen. Über Ausnahmen entschei-
det der Fachbereich Architektur und Innenarchitektur. 
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(3) Der Nachweis praktischer Tätigkeit gilt als vollständig erbracht, wenn die Studi-
enbewerberin oder der Studienbewerber: 
 

a) die Qualifikation für das Studium durch das Zeugnis der Fachhochschulreife 
einer Fachoberschule vom Typ Technik, Fachrichtung Bau- und Holztechnik 
mit Praktikantenjahr im Bereich Bauwesen erworben oder 

 
b) eine Lehre in folgenden anerkannten Ausbildungsberufen abgeschlossen hat: 

Tischler, Zimmerer, Holzmechaniker, Betonstein- und Terrazzohersteller, 
Metallbauer, Bauzeichner, Raumausstatter, Schauwerbegestalter, 
Bühnentechniker, Mediengestalter, Polsterer, Maler, Lichttechniker, 
Restaurator oder 

 
c) in dem in Absatz 2 gefordeten zeitlichen Umfang folgende Tätigkeiten 

ausgeübt wurden: 
 

aa) Tischler- und Zimmererarbeiten, 
bb) Innenausbauarbeiten für Wohnungen, Gaststätten, Hotels, öffentliche 

Bauten, -Messen, Ausstellungen, Läden sowie Ausbauten von Schienen- 
und Straßenfahrzeugen und Schiffen, 

cc) berufsspezifische Arbeiten in Ausbildungswerkstätten des Tischlerhand-
werks und der Möbelindustrie. 

 
(4) Der Nachweis des Grundpraktikums gilt als erbracht, wenn die Studienbewerberin 
oder der Studienbewerber: 
 

a) das Zeugnis der Fachhochschulreife einer Fachoberschule vom Typ Technik 
in anderen als den in Absatz 3 Buchstabe a) genannten Fachrichtungen oder 
mit anderen Praktikantenjahren erworben oder  

b) das Berufsgrundschuljahr Holztechnik oder Bautechnik erfolgreich besucht 
oder 

c) den Bildungsgang als Gestaltungstechnische Assistentin bzw. Gestaltungs-
technischer Assistent oder 

d) die dreijährige höhere Berufsfachschule Typ Technik (Fachhochschulreife und 
Abschluss als Staatlich Geprüfte Assistentin bzw. Staatlich Geprüfter Assi-
stent) oder  

e) eine Lehre als Modelltischler 
 

erfolgreich abgeschlossen hat. 
 
(5) Als Grundpraktikum werden daneben Tätigkeiten in den in Absatz 3 Buchstabe b) 
genannten Berufen anerkannt. 
 
(6) Als Fachpraktikum werden berufsspezifische Tätigkeiten in: 
 

a) Planungsbüros für Architektur und Innenarchitektur, 
b) Entwurfsbüros der Innenausbaubetriebe und Einrichtungshäuser, 
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c) Planungsabteilungen der Regierungs-, Kreis- oder Stadtverwaltungen 
sowie der Bahn- und Postverwaltungen, 

d) Planungsbüros für Möbel- und Produktdesign, 
e) Institutionen für Bühnen- und Eventgestaltung 
 

anerkannt. 
 
(7) Über die Anerkennung oder Anrechnung weiterer Tätigkeiten als Grund- und 
Fachpraktikum entscheidet der Fachbereich Architektur und Innenarchitektur. 
 
(8) Sofern ein Prüfling die Vorprüfung, Zwischenprüfung oder Abschlussprüfung in 
einem sonstigen Studiengang der Fachhochschule Lippe und Höxter endgültig nicht 
bestanden hat, weil der dritte Wiederholungsversuch in einem Prüfungsfach mit 
„nicht ausreichend“ bewertet wurde oder als mit „nicht ausreichend“ bewertet gilt, ist 
eine Einschreibung in den Bachelorstudiengang Innenarchitektur zu versagen, sofern 
das betreffende Prüfungsfach Pflichtfach in dem Bachelorstudiengang Innenarchitek-
tur ist und dieses Fach in der Prüfungsordnung des bisherigen Studiengangs und in 
der Prüfungsordnung des Bachelorstudiengangs Innenarchitektur dieselbe Fach-
Nummer hat. 
 
 

§ 4 
Regelstudienzeit, Studienumfang 

 
(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Bachelorprüfung sechs Semester. 
 
(2) Das Studienvolumen beträgt 119 Semesterwochenstunden im Pflicht- und Wahl-
pflichtbereich. Einschließlich Bachelorarbeit und zugehörigem Kolloquium sind 180 
Credits zu erwerben. 
 
 

§ 5 
Aufbau der Prüfungen und Prüfungsfristen 

 
(1) Das Studium wird mit der Bachelorprüfung abgeschlossen. Die Bachelorprüfung 
gliedert sich in studienbegleitende Prüfungen und einen abschließenden Prüfungs-
teil, der aus einer Bachelorarbeit und einem Kolloquium besteht. 
 
(2) Das Studium sowie das Prüfungsverfahren sind so zu gestalten, dass das Studi-
um einschließlich der Bachelorprüfung mit Ablauf des sechsten Semesters abge-
schlossen sein kann. Zu diesem Zweck soll der Prüfling rechtzeitig sowohl über Art 
und Zahl der abzulegenden Prüfungen, als auch über die Termine, zu denen sie zu 
erbringen sind und ebenso über den Ausgabe- und Abgabezeitpunkt der Bachelorar-
beit informiert werden. 
 
(3) Die Meldung zum abschließenden Teil der Bachelorprüfung (Antrag auf Zulas-
sung zur Bachelorarbeit) soll in der Regel zu Beginn des sechsten Studiensemesters 
erfolgen. 
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§ 6 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsordnung zuge-
wiesenen Aufgaben bildet der zuständige Fachbereich einen Prüfungsausschuss für 
den Bachelorstudiengang Innenarchitektur. Der Prüfungsausschuss besteht aus der 
oder dem Vorsitzenden, Stellvertreterin oder Stellvertreter und fünf weiteren Mitglie-
dern. Die oder der Vorsitzende, Stellvertreterin oder Stellvertreter und zwei weitere 
Mitglieder werden aus der Gruppe der Professorinnen und Professoren, ein Mitglied 
wird aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
mindestens die entsprechende Bachelorprüfung oder eine vergleichbare Prüfung 
abgelegt haben und zwei Mitglieder werden aus der Gruppe der Studierenden ge-
wählt. Entsprechend werden für die Mitglieder des Prüfungsausschusses mit Aus-
nahme der oder des Vorsitzenden und der Stellvertreterin oder des Stellvertreters 
persönliche Vertretende gewählt. Die Amtszeit der studentischen Mitglieder beträgt 
ein Jahr, die der anderen Mitglieder vier Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss ist Behörde im Sinne des Verwaltungsverfahrens- und 
Verwaltungsprozessrechts. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsord-
nung eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der Prü-
fungen. Er ist insbesondere zuständig für die Entscheidung über Widersprüche ge-
gen in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Der Prüfungsausschuss be-
richtet mindestens einmal im Jahr dem Fachbereich über die Entwicklung der Prü-
fungen und Studienzeiten. Der Bericht ist in geeigneter Weise durch die Hochschule 
offen zu legen. Der Prüfungsausschuss gibt Anregungen zur Reform der Prüfungs- 
und Studienordnung und des Studienplans. Der Prüfungsausschuss kann die Erledi-
gung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
übertragen; dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche. 
 
(4) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn neben der oder dem Vorsitzen-
den bzw. deren oder dessen Stellvertretung und einer weiteren Professorin oder ei-
nem weiteren Professor mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwe-
send sind. Der Prüfungsausschuss beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme der oder des Vorsitzenden. Die studentischen Mit-
glieder des Prüfungsausschusses wirken bei pädagogisch-wissenschaftlichen Ent-
scheidungen, insbesondere bei der Anrechnung oder sonstigen Beurteilung von Stu-
dien- und Prüfungsleistungen und der Bestellung von Prüfenden und Beisitzenden 
nicht mit. An der Beratung und Beschlussfassung über Angelegenheiten, die die 
Festlegung von Prüfungsaufgaben oder die eigene Prüfung betreffen, nehmen die 
studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses nicht teil. 
 
(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der 
Prüfungen beizuwohnen. Ausgenommen sind studentische Mitglieder, die sich am 
selben Tag der gleichen Prüfung unterziehen wollen. 
 
(6) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich. Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses und ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch 
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die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwie-
genheit zu verpflichten. 
 
(7) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses oder seiner oder seines 
Vorsitzenden sind dem Prüfling unverzüglich mitzuteilen. Dem Prüfling ist vorher Ge-
legenheit zum rechtlichen Gehör zu geben. § 2 Abs. 3 Nr. 3 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen, insbesondere über die Ausnahme 
von der Anhörung und Begründungspflicht bei Beurteilungen wissenschaftlicher oder 
künstlerischer Art, bleibt unberührt. 
 
 

§ 7 
Prüfende und Beisitzende 

 
(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und die Beisitzenden. Er kann die 
Bestellung der oder dem Vorsitzenden übertragen. Zur oder zum Prüfenden darf nur 
bestellt werden, wer mindestens die entsprechende Bachelorprüfung abgelegt hat 
oder eine vergleichbare Qualifikation besitzt und, sofern nicht zwingende Gründe 
eine Abweichung erfordern, in dem Fachgebiet auf das sich die Prüfung bezieht, eine 
selbstständige Lehrtätigkeit ausgeübt hat; sind mehrere Prüfende zu stellen, soll 
mindestens eine oder einer davon in dem betreffenden Prüfungsfach gelehrt haben. 
Zur oder zum Beisitzenden darf nur bestellt werden, wer die entsprechende Bache-
lorprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat oder eine vergleichbare 
Qualifikation besitzt. 
 
(2) Die Prüfenden sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 
 
(3) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Prüfungsverpflichtungen mög-
lichst gleichmäßig auf die Prüfenden verteilt werden. 
 
(4) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass dem Prüf-
ling die Namen der Prüfenden mindestens zwei Wochen vor dem Termin der jeweili-
gen Prüfung bekannt gegeben werden. 
 
(5) Für die Prüfenden und die Beisitzenden gilt § 6 Abs. 6 Satz 2 und 3 entspre-
chend. 
 
 

§ 8 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, 

Einstufung in höhere Fachsemester 
 
(1) Einschlägige Studienzeiten in entsprechenden Studiengängen an anderen Hoch-
schulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes sowie dabei erbrachte Studien- und 
Prüfungsleistungen werden von Amts wegen ohne Gleichwertigkeitsprüfung ange-
rechnet. 
 
(2) Studienzeiten, die in anderen Studiengängen oder an anderen Hochschulen im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes nachgewiesen werden sowie dabei erbrachte 
Studien- oder Prüfungsleistungen werden von Amts wegen angerechnet, sofern 
Gleichwertigkeit festgestellt wird. Gleichwertige Studienzeiten, Studien- und Prü-
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fungsleistungen, die an Hochschulen außerhalb des Geltungsbereichs des Grundge-
setzes erbracht wurden, werden auf Antrag angerechnet. Gleichwertigkeit ist festzu-
stellen, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in Inhalt, Um-
fang und in den Anforderungen denjenigen des angestrebten Studiums im Wesentli-
chen entsprechen. Für die Gleichwertigkeit von Studienzeiten, Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen an ausländischen Hochschulen sind die von der Kultusminister-
konferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarun-
gen maßgebend. Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften sind zu 
beachten. Im Übrigen kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit die Zentralstelle für 
ausländisches Bildungswesen gehört werden. 
 
(3) Für die Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen in staatlich anerkannten Fernstudien oder in vom Land Nordrhein-Westfalen in 
Zusammenarbeit mit anderen Ländern und dem Bund entwickelten Fernstudienein-
heiten gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 
 
(4) Zuständig für Anrechnung und Einstufung in ein höheres Fachsemester nach den 
Absätzen 1 bis 3 ist der Prüfungsausschuss. Im Zweifelsfall entscheidet der Prü-
fungsausschuss nach Anhörung von für die Fächer zuständigen Prüfenden. 
 
(5) Werden Studienleistungen und Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten - 
soweit die Notensysteme vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berechnung 
der Gesamtnote einzubeziehen. Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird der 
Vermerk „bestanden“ aufgenommen. 
 
(6) Die oder der Studierende hat die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen 
vorzulegen. 
 
(7) Wechselt eine Studierende oder ein Studierender von einem anderen Studien-
gang an der Fachhochschule Lippe und Höxter in den Bachelorstudiengang Innenar-
chitektur an der Fachhochschule Lippe und Höxter, werden erbrachte Prüfungslei-
stungen in Fächern des anderen Studiengangs als Prüfungsleistungen im Bachelor-
studiengang Innenarchitektur von Amts wegen anerkannt, sofern die Fächer in der 
Prüfungsordnung des anderen Studiengangs und des Bachelorstudiengangs Innen-
architektur dieselben Fach-Nummern haben; dies gilt auch für Prüfungsleistungen in 
Zusatzfächern. Sofern es sich um Prüfungsleistungen handelt, die im Rahmen des 
neuen Studiengangs dem Konto für Prüfungsversuche unterliegen, werden alle Prü-
fungsversuche, die zur Erbringung dieser Prüfungsleistungen in Anspruch genom-
men wurden, auf dem neuen Konto für Prüfungsversuche (§ 11 Abs. 2) abgezogen; 
für jeden Studiengang werden gesonderte Konten für Prüfungsversuche geführt. Die 
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn ein Studium im Bachelorstudiengang In-
nenarchitektur aufgenommen wird. 
 
(8) Absatz 7 gilt entsprechend für nicht bestandene Prüfungsleistungen. Bei Fehlver-
suchen reduziert sich die je Fach höchstzulässige Anzahl von Wiederholungsmög-
lichkeiten gemäß § 11 um die Anzahl der Fehlversuche. 
 
(9) Unternehmen Studierende, die in einem anderen Studiengang an der Fachhoch-
schule Lippe und Höxter und im Bachelorstudiengang Innenarchitektur immatrikuliert 
sind, einen Prüfungsversuch in einem Fach, das in dieser Prüfungsordnung und in 
der Prüfungsordnung des anderen Studiengangs an der Fachhochschule Lippe und 
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Höxter dieselbe Fach-Nummer hat, wird die in einem solchen Fach erbrachte Prü-
fungsleistung in beiden Studiengängen von Amts wegen anerkannt. Prüfungsversu-
che, auch Fehlversuche in solchen Fächern, werden im Rahmen beider Studiengän-
ge für die Konten für Prüfungsversuche sowie für die noch verbleibende Anzahl der 
Wiederholungsmöglichkeiten gezählt; dies gilt auch für Prüfungsleistungen in Zusatz-
fächern. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn eine Studierende oder ein 
Studierender in mehreren anderen Studiengängen an der Fachhochschule Lippe und 
Höxter und im Bachelorstudiengang Innenarchitektur eingeschrieben ist. 
 
(10) Werden Leistungen auf Prüfungsleistungen nach dieser Prüfungsordnung ange-
rechnet, die im Rahmen von Studiengängen anderer Hochschulen erbracht wurden 
oder bei denen keine Identität der Fach-Nummern der zu Grunde liegenden Fächer 
besteht, und unterliegen die Prüfungsleistungen nach Maßgabe dieser Prüfungsord-
nung einem Konto für Prüfungsversuche, so werden je abgedeckter Prüfungsleistung 
zwei Versuche vom jeweiligen Konto für Prüfungsversuche (§ 11 Abs. 2) abgezogen. 
Sofern es sich um die letzte noch fehlende Prüfungsleistung handelt, die diesem 
Konto unterliegt, wird nur ein Versuch abgezogen. 
 
 

§ 9 
Zugangsprüfung und Einstufungsprüfung 

 
Die Zugangsprüfung und die Einstufungsprüfung regelt die Ordnung zur Regelung 
der Zugangsprüfung und der Einstufungsprüfung für die Studiengänge der Fach-
hochschule Lippe und Höxter in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 

§ 10 
Beurteilung der Prüfungsleistungen, Credits und ECTS 

 
(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen Prü-
fenden festgesetzt. Für die Benotung sind folgende Noten zu verwenden: 
 

1,0 = sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2,0 = gut = eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen liegt; 
3,0 = befriedigend = eine Leistung, die durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht; 
4,0 = ausreichend =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 

noch den Anforderungen genügt; 
5,0 = nicht aus- = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 
  reichend  den Anforderungen nicht mehr genügt. 

 
Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können die Zwischenwerte 
1,3; 1,7; 2,3; 2,7; 3,3 und 3,7 verwendet werden. 
 
(2) Sind mehrere Prüfende an einer Prüfung beteiligt, so bewerten sie die gesamte 
Prüfungsleistung gemeinsam, sofern nicht in dieser Prüfungsordnung etwas anderes 
bestimmt ist. Bei nicht übereinstimmender Beurteilung ergibt sich die Note aus dem 
arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. 
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(3) Bei der Bildung von Noten aus Zwischenwerten ergibt ein rechnerischer Wert 
 

bis  1,5 die Note „sehr gut" 
über 1,5 bis 2,5 die Note „gut“ 
über 2,5 bis 3,5 die Note „befriedigend" 
über 3,5 bis 4,0 die Note „ausreichend" 
über 4,0 die Note „nicht ausreichend". 

 
(4) Bei der Bildung der Fachnoten und der Gesamtnote wird nur die erste Dezimal-
stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung 
gestrichen. 
 
(5) Die Beurteilung von studienbegleitenden Prüfungen ist Studierenden spätestens 
nach sechs Wochen mitzuteilen; anderweitige Regelungen nach dieser Prüfungsord-
nung bleiben unberührt. Die Beurteilung der Bachelorarbeit ist Studierenden späte-
stens nach vier Wochen mitzuteilen. 
 
(6) Für jede mindestens mit “ausreichend” bewertete studienbegleitende Prüfung 
werden Credits (CR) nach Maßgabe der Anlage 1 vergeben. 
 
(7) Die im Rahmen dieser Prüfungsordnung vergebenen Credits entsprechen ECTS-
Punkten. Die Zuordnung von Noten gemäß Absatz 4 zu Noten nach ECTS-
Notensystem sowie die Umrechnung von ECTS-Noten in Noten gemäß Absatz 4 er-
gibt sich aus der in Anlage 2 angefügten Tabelle. 
 
 

§ 11 
Wiederholung von Prüfungsleistungen, 
Konto für Prüfungsversuche (PV-Konto) 

 
(1) Prüfungen, die mindestens mit "ausreichend" (4,0) bewertet worden sind, können 
nicht wiederholt werden. 
 
(2) Für jede Studierende bzw. jeden Studierenden wird ein Konto für Prüfungsversu-
che mit einer Versuchsanzahl, die der doppelten Anzahl der nach Maßgabe dieser 
Prüfungsordnung abzulegenden Prüfungen in Pflichtfächern entspricht (PV-Konto), 
angelegt. 
 
(3) Für jeden Prüfungsversuch in den Pflichtfächern wird unabhängig vom Ergebnis 
ein Versuch auf dem Konto für Prüfungsversuche gestrichen. Dies gilt auch, wenn 
Prüfungen gemäß § 12 als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet gelten. 
 
(4) Nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende Prüfungen in den Pflichtfä-
chern dürfen so oft wiederholt werden, wie das PV-Konto an Versuchen aufweist, 
höchstens jedoch dreimal. 
 
(5) Nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende studienbegleitende Prüfun-
gen, die nicht unter Absatz 4 fallen, dürfen höchstens zweimal wiederholt werden. 
 
(6) § 8 Abs. 7 bis 10 ist zu beachten. 
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(7) Eine nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende Bachelorarbeit darf 
einmal wiederholt werden. Dies gilt auch für das Kolloquium zur Bachelorarbeit. 
 
 

§ 12 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, wenn der 
Prüfling einen Prüfungstermin ohne triftige Gründe versäumt oder wenn er nach Be-
ginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. Dasselbe gilt, wenn 
eine schriftliche Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit 
erbracht wird. 
 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen 
dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 
werden. Bei Krankheit des Prüflings kann die Vorlage eines ärztlichen Attests ver-
langt werden. Die oder der Vorsitzende kann im Einzelfall die Vorlage eines Attests 
einer vom Prüfungsausschuss benannten Vertrauensärztin bzw. eines vom Prü-
fungsausschuss benannten Vertrauensarztes verlangen. Erkennt der Prüfungsaus-
schuss die Gründe an, wird dies dem Prüfling schriftlich mitgeteilt. 
 
(3) Versucht der Prüfling, eine Prüfungsleistung durch Täuschung, z. B. Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung 
als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet; die Feststellung wird von der oder dem 
jeweiligen Prüfenden oder Aufsichtführenden getroffen und aktenkundig gemacht. 
Ein Prüfling, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der oder 
dem jeweiligen Prüfenden oder Aufsichtführenden in der Regel nach Abmahnung 
von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt 
die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht ausreichend" (5,0) bewertet, die Grün-
de für den Ausschluss sind aktenkundig zu machen. In schwerwiegenden Fällen 
kann der Prüfungsausschuss den Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungslei-
stungen ausschließen. 
 
(4) Der Prüfling kann innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe verlangen, dass 
Entscheidungen nach Absatz 3 Satz 1 und 2 vom Prüfungsausschuss überprüft wer-
den. 
 
(5) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind dem Prüfling unver-
züglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 
versehen. 
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II. Studienbegleitende Prüfungen 
 
 

§ 13 
Ziel, Umfang und Form der studienbegleitenden Prüfungen 

 
(1) In den studienbegleitenden Prüfungen soll festgestellt werden, ob der Prüfling 
Inhalt und Methoden der Prüfungsfächer in den wesentlichen Zusammenhängen be-
herrscht und die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten selbstständig anwenden 
kann. 
 
(2) Die Prüfungsanforderungen sind an dem Inhalt der Lehrveranstaltungen zu orien-
tieren, die für das betreffende Fach vorgesehen sind. 
 
(3) Form und Umfang der studienbegleitenden Prüfungen sind in den §§ 16 bis 18 
festgelegt. Der Prüfungsausschuss legt in der Regel mindestens zwei Monate vor 
einem Prüfungstermin die Prüfungsform im Benehmen mit den Prüfenden für alle 
Prüflinge der jeweiligen Prüfung verbindlich fest. 
 
 

§ 14 
Zulassung zu studienbegleitenden Prüfungen 

 
(1) Zu einer studienbegleitenden Prüfung kann nur zugelassen werden, wer 
 

1. die allgemeine Studienvoraussetzung (§ 3 Abs. 1) erfüllt, 
 
2. die besondere Studienvoraussetzung (§ 3 Abs. 2 bis 6) erfüllt, 
 
3. an der Fachhochschule Lippe und Höxter für den Bachelorstudiengang 

Innenarchitektur 
 
 a) gemäß § 65 HG eingeschrieben oder 
 
 b) gemäß § 71 Abs. 1 HG als Zweithörerin oder Zweithörer zugelassen oder 
 
 c) gemäß § 71 Abs. 2 HG als Zweithörerin oder Zweithörer zugelassen ist, 
 
4. die in dieser Prüfungsordnung genannten Zulassungsvoraussetzungen für die 

jeweilige studienbegleitende Prüfung erbracht hat oder bis zu einem vom Prü-
fungsausschuss festgesetzten Termin erbringt. 

 
(2) Wahlpflichtfächer können gewechselt werden; dies gilt auch, wenn ein Wahl-
pflichtfach endgültig nicht bestanden ist oder als endgültig nicht bestanden gilt. 
Wechsel nach Satz 1 sind nur bis zur Stellung des Antrags auf Ausstellung des 
Zeugnisses über die bestandene Bachelorprüfung (§ 26 Abs. 1 Satz 1, 1. Halbsatz) 
zulässig. 
 
(3) Der Antrag auf Zulassung ist bis zu dem vom Prüfungsausschuss festgesetzten 
Termin schriftlich an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschus-
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ses zu richten. Der Antrag soll für alle studienbegleitenden Prüfungen, die der Prüf-
ling innerhalb desselben Prüfungszeitraums anstrebt, gleichzeitig gestellt werden. 
 
(4) Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen oder bis zu einem vom Prü-
fungsausschuss festgesetzten Termin nachzureichen, sofern sie nicht bereits früher 
vorgelegt wurden: 
 

1. die Nachweise über die in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen, 
im Falle des Fachpraktikums jedoch erst zu Beginn der Lehrveranstaltungen 
des dritten Studiensemesters, 

 
2. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Ablegung entsprechender Prü-

fungen sowie über bisherige Versuche zur Ablegung einer Bachelorprüfung 
und einer Vor- oder Zwischenprüfung im gleichen Studiengang, 

 
3. eine Erklärung darüber, ob bei mündlichen Prüfungen einer Zulassung von 

Zuhörerinnen oder Zuhörern widersprochen wird. 
 
Ist es dem Prüfling nicht möglich, eine nach Satz 1 erforderliche Unterlage in der 
vorgesehenen Weise beizufügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den 
Nachweis auf andere Art zu führen. 
 
(5) Der Antrag auf Zulassung zu einer studienbegleitenden Prüfung kann schriftlich 
bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bis spätestens am siebten 
Tag vor dem ersten Prüfungstag des jeweiligen Prüfungszeitraums ohne Anrechnung 
auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche zurückgenommen werden. Sofern eine 
studienbegleitende Prüfung außerhalb eines Prüfungszeitraums stattfindet, gilt 
Satz 1 entsprechend. 
 
(6) Über die Zulassung entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses und im Zweifelsfall der Prüfungsausschuss. 
 
(7) Die Zulassung ist zu versagen, wenn 
 

a) die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 
 
b) die Unterlagen unvollständig sind und nicht bis zu dem vom Prüfungsaus-

schuss festgesetzten Termin ergänzt werden oder 
 
c) der Prüfling eine entsprechende Prüfung endgültig nicht erbracht hat oder im 

Geltungsbereich des Grundgesetzes die Bachelorprüfung oder eine entspre-
chende Vor- oder Zwischenprüfung im gleichen Studiengang endgültig nicht 
bestanden hat. 

 
Im Übrigen darf die Zulassung nur versagt werden, wenn der Prüfling im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes seinen Prüfungsanspruch im gleichen Studiengang durch 
Versäumen einer Wiederholungsfrist verloren hat. 
 
 

 13



§ 15 
Durchführung von studienbegleitenden Prüfungen 

 
(1) Studienbegleitende Prüfungen finden außerhalb der Lehrveranstaltungen statt, es 
sei denn, dass dies bei den in dieser Prüfungsordnung festgelegten Formen von Prü-
fungen speziell geregelt ist. Der Prüfungsausschuss setzt die Prüfungszeiträume fest 
und gibt sie rechtzeitig bekannt. 
 
(2) Der Prüfungsausschuss legt die Prüfungstermine fest und gibt sie rechtzeitig 
vorher – bei Prüfungen, die außerhalb von Lehrveranstaltungen stattfinden, in der 
Regel mindestens zwei Wochen vor dem ersten Prüfungstag des jeweiligen Prü-
fungszeitraums – bekannt. Durch Beschluss des Prüfungsausschusses kann ein 
zweiter Prüfungstermin eines Semesters auf Wiederholerinnen und Wiederholer be-
schränkt werden. Als Wiederholerinnen und Wiederholer im Sinne von Satz 2 sind 
nur solche Prüflinge anzusehen, die im jeweiligen vorhergehenden Prüfungstermin 
eines Semesters die entsprechende Prüfungsleistung abgelegt aber nicht bestanden 
haben. Die Sätze 2 und 3 gelten unabhängig davon, ob ein zweiter Prüfungstermin 
eines Semesters ggf. erst zu Beginn des Folgesemesters stattfindet. 
 
(3) Der Prüfling hat sich auf Verlangen der Prüfenden oder Aufsichtsführenden mit 
einem amtlichen Ausweis auszuweisen. 
 
(4) Macht der Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis oder auf andere Weise glaubhaft, 
dass er wegen ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfung 
ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, kann die oder der Vorsit-
zende des Prüfungsausschusses gestatten, gleichwertige Prüfungsleistungen in ei-
ner anderen Form zu erbringen. Sie oder er hat dafür zu sorgen, dass durch die Ge-
staltung der Prüfungsbedingungen eine Benachteiligung für Behinderte nach Mög-
lichkeit ausgeglichen wird. Im Zweifel kann die oder der Vorsitzende des Prüfungs-
ausschusses weitere Nachweise fordern. 
 
 

§ 16 
Klausurarbeit 

 
(1) Die Prüfung besteht aus einer schriftlichen Klausurarbeit mit einer Bearbeitungs-
zeit von ein bis drei Zeitstunden, in Ausnahmefällen bis zu vier Zeitstunden. Die ge-
naue Bearbeitungszeit legt der Prüfungsausschuss im Benehmen mit den Prüfenden 
für alle Prüflinge der jeweiligen Prüfung fest. Eine Klausurarbeit findet unter Aufsicht 
statt. Über die Zulassung von Hilfsmitteln entscheidet die oder der Prüfende. 
 
(2) Die Prüfungsaufgaben einer Klausurarbeit werden in der Regel nur von einer oder 
einem Prüfenden gestellt. 
 
(3) Klausurarbeiten sollen von zwei Prüfungsberechtigten bewertet werden. In be-
gründeten Fällen kann der Prüfungsausschuss hiervon abweichen; die Gründe sind 
aktenkundig zu machen. 
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§ 17 
Mündliche Prüfung 

 
(1) Mündliche Prüfungen werden in der Regel vor einer oder einem Prüfenden in Ge-
genwart einer oder eines sachkundigen Beisitzenden oder vor mehreren Prüfenden 
(Kollegialprüfung) als Gruppenprüfungen oder als Einzelprüfungen abgelegt. Hierbei 
wird jeder Prüfling grundsätzlich in jedem Gebiet nur von einer oder einem Prüfenden 
geprüft. Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt 30 bis 35 Minuten je Prüfling. 
Vor der Festsetzung der Note hat die oder der Prüfende die Beisitzende oder den 
Beisitzenden zu hören, mehrere Prüfende haben sich gegenseitig zu hören. 
 
(2) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung, insbesondere die für 
die Benotung maßgeblichen Tatsachen, sind in einem Protokoll festzuhalten. Das 
Ergebnis der Prüfung ist dem Prüfling im Anschluss an die mündliche Prüfung be-
kannt zu geben. 
 
(3) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum der gleichen Prüfung 
unterziehen wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhö-
rende zugelassen, sofern nicht ein Prüfling bei der Meldung zur Prüfung widerspro-
chen hat. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des 
Prüfungsergebnisses. 
 
 

§ 18 
Studienarbeit mit Kolloquium 

 
Eine studienbegleitende Prüfung kann auch aus einer Studienarbeit und einem da-
zugehörigen Kolloquium von insgesamt 20 Minuten Dauer bestehen, die als Einheit 
von einer oder einem Prüfenden nach Anhörung der bzw. des Beisitzenden oder 
zwei Prüfenden bewertet werden. Eine Studienarbeit besteht in einer Entwurfslei-
stung und/oder Ausarbeitung, mit der die oder der Studierende die Fähigkeit erken-
nen lässt, eine technische und/oder künstlerisch-gestalterische Aufgabenstellung 
unter Anwendung der in den Lehrveranstaltungen des entsprechenden Prüfungsfa-
ches erworbenen Kenntnisse inhaltlich und methodisch angemessen selbständig zu 
bearbeiten. Die Bearbeitungsdauer beträgt höchstens drei Monate. Die Aufgaben-
stellung ist den Studierenden rechtzeitig bekannt zu geben. Die Studienarbeit ist im 
Rahmen des Kolloquiums mündlich zu präsentieren. Das Kolloquium ist entspre-
chend den Regelungen für mündliche Prüfungen gemäß § 17 durchzuführen, wobei 
die Kandidatin oder der Kandidat von zwei Prüfenden geprüft werden kann. 
 
 
 

III. Bachelorprüfung, Zusatzfächer 
 
 

§ 19 
Studienbegleitende Prüfungen der Bachelorprüfung 

 
(1) In dem Bachelorstudiengang Innenarchitektur sind in den aus der Anlage 1 er-
sichtlichen Pflichtfächern studienbegleitende Prüfungen zu erbringen. Dabei sind 146 
Credits zu erwerben. 
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(2) In Fächern aus den Katalogen der Wahlpflichtfächer (Anlage 2) sind durch Prü-
fungen mindestens 18 Credits zu erwerben; wobei zwei Fächer aus  unterschiedli-
chen Wahlpflichtfach-Gruppen (Anlage 2) ausgewählt und durch Prüfungen abge-
schlossen werden müssen. Sofern die notwendige Anzahl an Credits erreicht worden 
ist bzw. überschritten wird, gelten weitere Fächer, in denen Credits erworben wer-
den, als Zusatzfächer. § 14 Abs. 2 bleibt unberührt. 
 
(3) In begründeten Fällen kann der Prüfungsausschuss zulassen, dass die Prüfung 
im Fach Bautechnisches Englisch 1 durch eine gleichwertige Prüfung in einer ande-
ren Sprache ersetzt wird.  
 
(4) Das Angebot der Wahlpflichtfächer dieses Studiengangs (Anlage 2) erfolgt seme-
sterweise im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten gemäß Beschluss des Fachbe-
reichsrats und wird den Studierenden rechtzeitig bekannt gegeben. Melden sich für 
ein Wahlpflichtfach weniger als drei Studierende, kann dieses für das jeweilige Se-
mester abgesagt werden.  
 
(5) Zulassungsvoraussetzung für alle aus Anlage 1 ersichtlichen studienbegleitenden 
Prüfungen des fünften und sechsten Semesters ist das Bestehen der Prüfungen in 
den aus Anlage 1 ersichtlichen Pflichtfächern des ersten und zweiten Semesters so-
wie des dritten und vierten Semesters bis auf zwei. 
 
(6) Auf Antrag des Prüflings kann der Prüfungsausschuss maximal ein Fach je Prüf-
ling aus dem Fächerangebot der Fachhochschule Lippe und Höxter, der Fachhoch-
schule Bielefeld oder anderer Hochschulen als ergänzendes Wahlpflichtfach der 
Wahlpflichtfach-Gruppen 1 oder 2 (Anlage 2) zulassen. Die Zulassung eines Fachs 
setzt insbesondere voraus: 
 
 1. es muss sich um ein den gestalterischen Fächern der Wahlpflichtfach-Gruppe 

1 oder den technischen bzw. dem Erwerb von Schlüsselqualifikationen die-
nenden Fächern der Wahlpflichtfach-Gruppe 2 vergleichbares Prüfungsfach 
gemäß einer geltenden Prüfungsordnung aus einem akkreditierten Studien-
gang handeln, 

 
2. der Prüfling muss in dem Fach durch eine oder mehrere Prüfungen minde-

stens 6 CR erwerben, 
 
 3. das Fach darf keinem Pflichtfach oder Wahlpflichtfach des Bachelorstudien-

gangs Innenarchitektur der Fachhochschule Lippe und Höxter inhaltlich ent-
sprechen. 

 
§ 8 bleibt unberührt; eine mehrfache Berücksichtigung von Prüfungsleistungen, die in 
einem anderen Studiengang erbracht wurden, ist ausgeschlossen. Die oder der Stu-
dierende hat die für die Feststellungen des Prüfungsausschusses erforderlichen Un-
terlagen vorzulegen. Für die Zulassung zu Prüfungen aus anderen Studiengängen 
der Fachhochschule Lippe und Höxter gilt § 29 Abs. 3 und 4. 
 
(7) Auf Antrag des Prüflings kann der Prüfungsausschuss ein Fach je Prüfling aus 
dem Fächerangebot der Fachhochschule Lippe und Höxter, der Fachhochschule Bie-
lefeld oder anderer Hochschulen als ergänzendes Wahlpflichtfach der Wahlpflicht-
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fach-Gruppe 3 (Anlage 2) zulassen. Die Zulassung eines Fachs setzt insbesondere 
voraus: 
 
 1. es muss sich um ein Prüfungsfach gemäß einer geltenden Prüfungsordnung 

aus einem akkreditierten Studiengang handeln, 
 

2. der Prüfling muss in dem Fach durch eine oder mehrere Prüfungen minde-
stens 6 Credits erwerben. 

 
§ 8 bleibt unberührt; eine mehrfache Berücksichtigung von Prüfungsleistungen, die in 
einem anderen Studiengang erbracht wurden, ist ausgeschlossen. Die oder der Stu-
dierende hat die für die Feststellungen des Prüfungsausschusses erforderlichen Un-
terlagen vorzulegen. Für die Zulassung zu Prüfungen aus anderen Studiengängen 
der Fachhochschule Lippe und Höxter gilt § 29 Abs. 3 und 4. 
 
 

§ 20 
Bachelorarbeit 

 
(1) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass der Prüfling befähigt ist, innerhalb einer vor-
geschriebenen Frist eine praxisorientierte Aufgabe aus seinem Fachgebiet sowohl in 
ihren fachlichen Einzelheiten als auch in fachübergreifenden Zusammenhängen nach 
gestalterischen und wissenschaftlichen Methoden selbstständig zu bearbeiten. Die 
Bachelorarbeit besteht in der Regel aus einer eigenständigen Entwurfsarbeit mit ei-
ner technisch-konstruktiven und künstlerisch-gestalterischen Aufgabenstellung. Das 
Entwurfsergebnis ist in der Regel in zwei- und dreidimensionaler Form mit Erläute-
rungsbericht sowie gegebenenfalls zusätzlich in bewegten visuellen Darstellungen 
einzureichen. Richtwert für den Umfang der Entwurfsarbeit ist in diesem Fall:  
 

- drei Seiten Exposé, 
- sechs bildhafte Präsentationen mit Ansichten und Details und 
- eine dreidimensionale Präsentation (auch digital oder multimedial). 

 
Die Bachelorarbeit kann auch eine schriftliche Hausarbeit mit fachwissenschaftli-
chem Inhalt sein. Der Richtwert für den Umfang beträgt in diesem Fall 25 Seiten. 
 
(2) Die Bachelorarbeit wird von einer oder einem gemäß § 7 Abs. 1 vom Prüfungs-
ausschuss bestellten Prüfungsberechtigten ausgegeben und betreut. Dem Prüfling 
ist Gelegenheit zu geben, Vorschläge für das Thema der Bachelorarbeit zu machen. 
 
(3) Auf Antrag sorgt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, dass 
ein Prüfling rechtzeitig ein Thema für die Bachelorarbeit erhält. 
 
(4) Die Bachelorarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden. 
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§ 21 
Zulassung zur Bachelorarbeit 

 
(1) Zur Bachelorarbeit kann nur zugelassen werden, wer 
 

1. die Zulassungsvoraussetzungen für studienbegleitende Prüfungen gemäß  
§ 14 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 a) oder c) erfüllt, 

 
2. sämtliche weiteren studienbegleitenden Prüfungen der Bachelorprüfung (§ 19) 

bis auf drei bestanden hat und 
 

3. ggf. weitere gemäß dieser Prüfungsordnung geforderte Voraussetzungen er-
bracht hat oder bis zu einem vom Prüfungsausschuss festgesetzten Termin 
erbringt. 

 
(2) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses zu richten. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufü-
gen, sofern sie nicht bereits vorliegen: 
 

1. die Nachweise über die in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen, 
 
2. eine Erklärung über bisherige Versuche zur Bearbeitung einer Bachelorarbeit 

und zur Ablegung der Bachelorprüfung und ggf. einer Vor- oder Zwischenprü-
fung im gleichen Studiengang. 

 
Dem Antrag soll eine Erklärung darüber beigefügt werden, welche oder welcher Prü-
fende zur Ausgabe und Betreuung der Bachelorarbeit bereit ist. 
 
(3) Der Antrag auf Zulassung kann schriftlich bis zur Bekanntgabe der Entscheidung 
über den Antrag ohne Anrechnung auf die Zahl der möglichen Prüfungsversuche, 
zurückgenommen werden. 
 
(4) Über die Zulassung entscheidet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschus-
ses und im Zweifelsfall der Prüfungsausschuss. Die Zulassung ist zu versagen, wenn 
 

a) die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt oder 
 
b) die Unterlagen unvollständig sind oder 
 
c) im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine entsprechende Bachelorarbeit 

des Prüflings ohne Wiederholungsmöglichkeit mit "nicht ausreichend" bewertet 
worden ist oder eine der in Absatz 2 Nr. 2 genannten Prüfungen endgültig 
nicht bestanden wurde. 

 
Im Übrigen darf die Zulassung nur versagt werden, wenn der Prüfling im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes seinen Prüfungsanspruch im gleichen Studiengang durch 
Versäumen einer Wiederholungsfrist verloren hat. 
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§ 22 
Ausgabe und Bearbeitung der Bachelorarbeit 

 
(1) Das Thema der Bachelorarbeit wird von der die Bachelorarbeit betreuenden Per-
son gestellt. Die Ausgabe der Bachelorarbeit erfolgt über die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Als Zeitpunkt der Ausgabe gilt der Tag, an 
dem dem Prüfling das Thema bekannt gegeben wird. Der Zeitpunkt ist aktenkundig 
zu machen. 
 
(2) Die Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit beträgt höchstens acht Wochen. 
Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Bachelorarbeit sind von der oder dem 
Betreuenden so zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung der Bachelorarbeit 
eingehalten werden kann. Im Ausnahmefall, z. B. Krankheitsfall, kann die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf einen vor Ablauf der Frist gestellten be-
gründeten Antrag des Prüflings die Bearbeitungszeit um bis zu drei Wochen verlän-
gern. Zu diesem Antrag soll die oder der Betreuende gehört werden. 
 
(3) Das Thema der Bachelorarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten drei  
Wochen der Bearbeitungszeit ohne Angabe von Gründen zurückgegeben werden. Im 
Fall der Wiederholung gemäß § 11 Abs. 7 ist die Rückgabe nur zulässig, wenn der 
Prüfling bei der Anfertigung seiner ersten Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit kei-
nen Gebrauch gemacht hat. 
 
(4) Im Falle einer ständigen körperlichen Behinderung des Prüflings findet § 15 
Abs. 4 entsprechende Anwendung. 
 
 

§ 23 
Abgabe und Beurteilung der Bachelorarbeit 

 
(1) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses einzureichen. Der Zeitpunkt der Abgabe ist aktenkundig zu machen. 
Bei Zustellung der Arbeit durch die Post bzw. einen vergleichbaren gewerblichen Zu-
stelldienst ist der Zeitpunkt der Einlieferung bei der Post bzw. dem Zustelldienst 
maßgebend. Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat der Prüfling schriftlich zu versi-
chern, dass er seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend gekenn-
zeichneten Anteil der Arbeit - selbstständig angefertigt und keine anderen als die an-
gegebenen und bei Zitaten kenntlich gemachten Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 
Wird die Bachelorarbeit nicht fristgemäß eingereicht, gilt sie gemäß § 12 Abs. 1 
Satz 2 als mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 
 
(2) Die Bachelorarbeit ist von zwei Prüfenden zu begutachten und zu beurteilen. Eine 
oder einer der Prüfenden soll die Bachelorarbeit betreut haben. Die oder der zweite 
Prüfende wird vom Prüfungsausschuss bestimmt. Die einzelne Beurteilung ist gemäß 
§ 10 Abs. 1 vorzunehmen und schriftlich zu begründen. Die Note der Bachelorarbeit 
wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbeurteilungen gebildet, sofern die Diffe-
renz nicht mehr als 2,0 beträgt. Beträgt die Differenz mehr als 2,0, wird vom Prü-
fungsausschuss eine dritte Prüfende oder ein dritter Prüfender zur Beurteilung der 
Bachelorarbeit bestimmt. In diesem Fall wird die Note der Bachelorarbeit aus dem 
arithmetischen Mittel der beiden besseren Noten gebildet. Die Bachelorarbeit kann 
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jedoch nur dann als „ausreichend“ oder besser beurteilt werden, wenn mindestens 
zwei Noten „ausreichend“ oder besser sind. 
 
(3) Durch das Bestehen der Bachelorarbeit werden 12 Credits erworben. 
 
 

§ 24 
Kolloquium 

 
(1) Das Kolloquium ergänzt die Bachelorarbeit und ist selbstständig zu bewerten. Es 
dient der Feststellung, ob der Prüfling befähigt ist, die Ergebnisse der Bachelorarbeit, 
ihre fachlichen Grundlagen, ihre fächerübergreifenden Zusammenhänge und ihre 
außerfachlichen Bezüge mündlich darzustellen und selbstständig zu begründen und 
ihre Bedeutung für die Praxis einzuschätzen. Dabei soll auch die Bearbeitung des 
Themas der Bachelorarbeit mit dem Prüfling erörtert werden. 
 
(2) Das Kolloquium soll binnen vier Wochen nach der Bekanntgabe der Beurteilung 
der Bachelorarbeit stattfinden. 
 
(3) Zum Kolloquium kann der Prüfling nur zugelassen werden, wenn 
 

1. die in § 21 Abs. 1 genannten Voraussetzungen für die Zulassung zur Bachelo-
rarbeit nachgewiesen sind und 

 
2. die Bachelorarbeit mindestens mit „ausreichend“ bewertet worden ist. 

 
Der Antrag auf Zulassung ist an die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prü-
fungsausschusses zu richten. Dem Antrag sind die Nachweise über die in Satz 1 ge-
nannten Zulassungsvoraussetzungen beizufügen, sofern sie dem Prüfungsaus-
schuss nicht bereits vorliegen. Ferner ist eine Erklärung über bisherige Versuche zur 
Ablegung entsprechender Prüfungen sowie darüber, ob einer Zulassung von Zuhö-
renden widersprochen wird, beizufügen. Der Prüfling kann die Zulassung zum Kollo-
quium auch bereits bei der Meldung zur Bachelorarbeit beantragen; in diesem Fall 
erfolgt die Zulassung zum Kolloquium, sobald alle erforderlichen Nachweise und Un-
terlagen dem Prüfungsausschuss vorliegen. Für die Zulassung zum Kolloquium und 
ihre Versagung gilt im Übrigen § 21 Abs. 4 entsprechend. 
 
(4) Das Kolloquium wird als mündliche Prüfung durchgeführt und von den für die Ba-
chelorarbeit bestimmten Prüfenden gemeinsam abgenommen und bewertet. Im Fall 
des § 23 Abs. 2 Satz 6 wird das Kolloquium von den Prüfenden abgenommen, aus 
deren Einzelbewertung die Note der Bachelorarbeit gebildet worden ist. Das Kolloqu-
ium dauert je Prüfling etwa 30 Minuten. Für die Durchführung des Kolloquiums finden 
im Übrigen die für mündliche Prüfungen geltenden Vorschriften (§ 17) entsprechende 
Anwendung. 
 
(5) Durch das Bestehen des Kolloquiums werden 4 Credits erworben. 
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§ 25 
Ergebnis der Bachelorprüfung 

 
(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn 
 

1. in den Pflichtfächern 146 Credits und 
  

2. nach Maßgabe von § 19 Abs. 2, 6 und 7 in Fächern aus dem Katalog der 
Wahlpflichtfächer 18 Credits und 

3. durch die Bachelorarbeit 12 Credits sowie durch das Kolloquium 4 Credits  
 

erworben worden sind. 
 
(2) Die Bachelorprüfung ist nicht bestanden, wenn 
 

a) eines der Pflichtfächer nach Maßgabe der Anlage 1 endgültig mit „nicht aus-
reichend“ bewertet worden ist oder als „nicht ausreichend“ bewertet gilt oder 
wenn das Konto für Prüfungsversuche nicht mehr die Anzahl von Versuchen 
aufweist, die für das Ablegen der noch fehlenden Prüfungen in den Pflichtfä-
chern erforderlich ist oder 

 
b) es nicht mehr möglich ist, in dem Katalog der Wahlpflichtfächer die erforderli-

che Anzahl an Credits (§ 19 Abs. 2) zu erwerben oder 
 
c) die Bachelorarbeit oder das Kolloquium endgültig mit „nicht ausreichend“ be-

wertet worden ist oder als mit „nicht ausreichend“ bewertet gilt. 
 
(3) Über die nicht bestandene Bachelorprüfung wird ein Bescheid erteilt, der mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. Auf Antrag stellt die oder der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses nach der Exmatrikulation eine Bescheinigung aus, die die 
erbrachten Prüfungsleistungen, deren Benotung und die erworbenen Credits sowie 
die zur Bachelorprüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält. Aus der Be-
scheinigung muss hervorgehen, dass der Prüfling die Bachelorprüfung endgültig 
nicht bestanden hat. Auf Antrag stellt die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses eine Bescheinigung aus, die nur die erbrachten Prüfungsleistungen, deren 
Benotung und die erworbenen Credits enthält. 
 
 

§ 26 
Zeugnis, Gesamtnote 

 
(1) Über die bestandene Bachelorprüfung wird auf Antrag ein Zeugnis ausgestellt; 
Wechsel nach § 14 Abs. 2 können letztmalig im Rahmen dieses Antrags vorgenom-
men werden. Das Zeugnis enthält die Noten aller studienbegleitenden Prüfungen, 
das Thema und die Note der Bachelorarbeit, die Note des Kolloquiums sowie die 
Gesamtnote der Bachelorprüfung. Dabei ist jeweils die Note in Worten und - in 
Klammern dahinterstehend - in Ziffern mit einer Dezimalstelle nach dem Komma an-
zugeben. Hinter jeder Prüfungsleistung ist die Anzahl der mit der Prüfungsleistung 
erworbenen Credits anzugeben. Die durch die vorstehend genannten Prüfungslei-
stungen erworbene Gesamtzahl der Credits ist anzugeben. 
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(2) Die Gesamtnote der Bachelorprüfung wird aus dem nach Credits gewichteten 
arithmetischen Mittel der Noten der studienbegleitenden Prüfungen, der Bachelorar-
beit und des Kolloquiums gemäß § 10 Abs. 4 und 5 gebildet.  
 
(3) Das Zeugnis ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu 
unterzeichnen. Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungs-
leistung erbracht worden ist. 
 
 

§ 27 
Diploma Supplement 

 
(1) Mit dem Zeugnis über die Bachelorprüfung wird der Absolventin bzw. dem Absol-
venten ein Diploma Supplement mit einem Transcript of Records ausgehändigt. 
 
(2) Das Diploma Supplement enthält Angaben zum Studiengang, seinen Vorausset-
zungen und Inhalten, zum Benotungssystem und zur Art des Abschlusses; es wird 
durch Informationen über die Hochschule und das deutsche Studiensystem ergänzt. 
 
(3) Das Transcript of Records informiert insbesondere über die Inhalte der durch Prü-
fungsleistungen abgeschlossenen Fächer/Module und die erworbenen Credits. 
 
 

§ 28 
Bachelorurkunde 

 
(1) Spätestens mit dem Zeugnis wird dem Prüfling die Bachelorurkunde mit dem Da-
tum des Zeugnisses und der Angabe des Studiengangs ausgehändigt. Auf Antrag 
kann die Urkunde auch früher ausgehändigt werden. In der Bachelorurkunde wird die 
Verleihung des akademischen Grades gemäß § 2 beurkundet. 
 
(2) Die Bachelorurkunde wird von der Rektorin oder dem Rektor und der oder dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem Prägesiegel der 
Fachhochschule Lippe und Höxter gesiegelt. 
 
 

§ 29 
Zusatzfächer 

 
(1) Der Prüfling kann sich in weiteren als den vorgeschriebenen Fächern einer Prü-
fung unterziehen (Zusatzfächer). Das Ergebnis der Prüfung in diesen Fächern sowie 
die Anzahl der dadurch erworbenen Credits werden auf Antrag in das Zeugnis auf-
genommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote und Gesamtzahl der Credits 
nicht berücksichtigt. 
 
(2) Prüfungen in Zusatzfächern (Zusatzprüfungen) können in allen Pflicht- und Wahl-
pflichtprüfungsfächern anderer Studiengänge der Fachhochschule Lippe und Höxter 
abgelegt werden, für die der Prüfling nicht eingeschrieben ist und die in dem Fächer-
kanon des gewählten Studiengangs keine Entsprechung haben. 
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(3) Zulassungsvoraussetzungen für Zusatzprüfungen gemäß Absatz 2 sind: 
 

1. Nachweis der Teilnahme an Lehrveranstaltungen, der erbrachten Leistungs-
nachweise und bestandenen Prüfungen, die nach der Prüfungsordnung für 
den anderen Studiengang Zulassungsvoraussetzungen für die begehrte Prü-
fung sind, soweit diese unmittelbare Grundkenntnisse für die begehrte Prü-
fung vermitteln; können hiernach erforderliche bestandene Prüfungen nicht 
nachgewiesen werden, sind im Hinblick auf die erforderlichen Grundkennt-
nisse vergleichbare Prüfungen nachzuweisen, 

 
2. falls es sich bei der begehrten Prüfung um eine Prüfung des Hauptstudiums 

des anderen Studiengangs handelt: Nachweis des Bestehens der Prüfungen, 
die in der Anlage 1 im ersten und zweiten Fachsemester vorgesehen sind. 

 
(4) Der Antrag auf Zulassung zu einer Zusatzprüfung gemäß Absatz 2 ist an den Prü-
fungsausschuss des anderen Studiengangs zu richten. Der Prüfling hat die für die 
Zulassung erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Über die Zulassung entscheidet der 
Prüfungsausschuss des anderen Studiengangs im Einvernehmen mit dem Prüfungs-
ausschuss für den Bachelorstudiengang Innenarchitektur. Eine Zulassung kann nur 
im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten und Möglichkeiten erfolgen. Ein Rechtsan-
spruch auf Zulassung besteht nicht. 
 
(5) Als Prüfung in Zusatzfächern gilt auch, wenn der Prüfling im Rahmen des Studi-
engangs, für den er eingeschrieben ist, aus einem Katalog von Wahlpflichtfächern 
mehr als die notwendige Anzahl auswählt und durch Prüfungen abschließt. Die zu-
erst abgelegten Prüfungen gelten als Prüfungen in Wahlpflichtfächern, es sei denn, 
dass der Prüfling vor dem jeweiligen ersten Prüfungsversuch oder in zulässiger Wei-
se zu einem späteren Zeitpunkt etwas anderes bestimmt hat. Sofern in einem Kata-
log von Wahlpflichtfächern die erforderliche Anzahl an Credits erreicht worden ist, 
gelten weitere Fächer aus diesem Katalog, in denen Credits erworben werden, als 
Zusatzfächer; § 14 Abs. 2 bleibt unberührt. 
 
(6) Die Zulassungsvoraussetzungen für Zusatzprüfungen gemäß Absatz 5 ergeben 
sich aus § 14. 
 
(7) Über Fächer außerhalb des Pflicht- und Wahlpflichtprüfungsangebots der Studi-
engänge der Fachhochschule Lippe und Höxter, in denen Zusatzprüfungen abgelegt 
werden können, entscheidet der Prüfungsausschuss für den Bachelorstudiengang 
Innenarchitektur. Die Zulassung erfolgt ebenfalls durch diesen Prüfungsausschuss. 
 
(8) § 8 Abs. 7 bis 10 bleibt unberührt. 
 

 23



IV. Ungültigkeit von Prüfungen, Aberkennung des Bachelorgrades, 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
 

§ 30 
Ungültigkeit der Bachelorprüfung, Aberkennung des Bachelorgrades 

 
(1) Hat der Prüfling bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, kann der Prüfungsausschuss nachträglich 
die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der Prüfling ge-
täuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht 
bestanden erklären. 
 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne 
dass der Prüfling hierüber täuschen wollte und wird diese Tatsache erst nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Prüfung geheilt. Hat der Prüfling die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, ent-
scheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen über die Rechtsfolgen. 
 
(3) Vor einer Entscheidung ist der oder dem Betroffenen Gelegenheit zur Äußerung 
zu geben. 
 
(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und ggf. ein neues zu erteilen. 
Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf 
Jahren nach Ausstellung des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen. 
 
(5) Ist die Prüfung insgesamt für nicht bestanden erklärt worden, ist der Bachelorgrad 
abzuerkennen und die Bachelorurkunde einzuziehen. 
 
 

§ 31 
Einsicht in die Prüfungsakten 

 
Nach Bekanntgabe des Ergebnisses jeder Prüfungsleistung wird dem Prüfling auf 
Antrag in angemessener Frist Einsicht in die jeweiligen, ihn betreffenden Prüfungsun-
terlagen gewährt. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort 
und Zeit der Einsichtnahme. 
 
 
 

V. Schlussbestimmungen 
 
 

§ 32 
Übergangsbestimmungen 

 
(1) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die ab Winter-
semester 2005/2006 für den Bachelorstudiengang Innenarchitektur an der Fach-
hochschule Lippe und Höxter eingeschrieben worden sind. 
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(2) Studierende, die vor dem Wintersemester 2005/2006 ihr Studium in dem Diplom-
studiengang Innenarchitektur an der Fachhochschule Lippe bzw. an der Fachhoch-
schule Lippe und Höxter aufgenommen haben, können ihre Prüfungen bis ein-
schließlich Sommersemester 2010 nach der Diplomprüfungsordnung für den Studi-
engang Innenarchitektur an der Fachhochschule Lippe und Höxter in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 4. Juli 2002 (Verkündungsblatt der Fachhochschule Lippe 
und Höxter 2002, Nr. 12), zuletzt geändert durch die Satzung zur Änderung der Di-
plomprüfungsordnung für den Studiengang Innenarchitektur an der Fachhochschule 
Lippe und Höxter vom 24. November 2003 (Verkündungsblatt der Fachhochschule 
Lippe und Höxter 2003, Nr. 10) – unter Berücksichtigung der in dieser DPO Innenar-
chitektur enthaltenen Übergangsregelungen – ablegen, es sei denn, dass sie den 
Wechsel in den Bachelorstudiengang Innenarchitektur und die Anwendung der neu-
en Bachelorprüfungsordnung schriftlich beantragen. Der Antrag auf Wechsel vom 
Diplomstudiengang Innenarchitektur in den Bachelorstudiengang Innenarchitektur 
sowie auf Anwendung der neuen Bachelorprüfungsordnung ist unwiderruflich. In Här-
tefällen kann der Prüfungsausschuss auf schriftlichen Antrag die Frist gemäß Satz 1 
(bis Sommersemester 2010) verlängern. Studierende, die die Diplomprüfung nicht 
innerhalb dieser Frist bzw. der verlängerten Frist ablegen, können das Studium in 
dem Bachelorstudiengang Innenarchitektur fortsetzen. Die Regelungen des Studien-
konten- und –finanzierungsgesetzes vom 28. Januar 2003 (GV.NRW. S. 36) in der 
jeweils aktuellen Fassung bleiben unberührt. 
 
(3) In Abweichung von Absatz 1 findet auf Studierende, die sich  
 

- für das Wintersemester 2005/2006 in das dritte oder ein höheres 
Fachsemester, 

- für das Sommersemester 2006 in das vierte oder ein höheres Fachsemester, 
- für das Wintersemester 2006/2007 in das fünfte oder ein höheres 
Fachsemester oder 

- für das Sommersemester 2007 in das sechste oder ein höheres Fachsemester 
 

des Diplomstudiengangs Innenarchitektur an der Fachhochschule Lippe und Höxter 
eingeschrieben haben, die Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Innenarchi-
tektur in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Juli 2002 (Verkündungsblatt der 
Fachhochschule Lippe und Höxter 2002, Nr. 12), zuletzt geändert durch die Satzung 
zur Änderung der Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Innenarchitektur an 
der Fachhochschule Lippe und Höxter vom 24. November 2003 (Verkündungsblatt 
der Fachhochschule Lippe und Höxter 2003, Nr. 10) Anwendung. Absatz 2 Satz 2 bis 
5 gilt entsprechend. 
 
 

§ 33 
In-Kraft-Treten und Veröffentlichung 

 
(1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 1. September 2005 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Innenarchitektur in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. Juli 2002 (Verkündungsblatt der Fachhoch-
schule Lippe und Höxter 2002, Nr. 12), zuletzt geändert durch die Satzung zur Ände-
rung der Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Innenarchitektur an der Fach-
hochschule Lippe und Höxter vom 24. November 2003 (Verkündungsblatt der Fach-
hochschule Lippe und Höxter 2003, Nr. 10) außer Kraft. § 32 bleibt unberührt. 
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(2) Diese Prüfungsordnung wird im Verkündungsblatt der Fachhochschule Lippe und 
Höxter veröffentlicht. 
 
 

§ 34 
Auslaufen des Diplomstudiengangs Innenarchitektur 

 
Einschreibungen in das erste und zweite Fachsemester des Diplomstudiengangs 
Innenarchitektur finden ab In-Kraft-Treten dieser Bachelorprüfungsordnung nicht 
mehr statt. Einschreibungen in höhere Fachsemester des Diplomstudiengangs In-
nenarchitektur finden nur noch statt, soweit für Studierende gemäß § 32 Abs. 3 die 
DPO Innenarchitektur zur Anwendung kommt. 
 
 
Diese Prüfungsordnung wird nach Überprüfung durch das Rektorat der Fachhoch-
schule Lippe und Höxter und auf Grund der Beschlüsse des Fachbereichsrats des 
Fachbereichs Architektur und Innenarchitektur vom 13.04.2005 und 11.01.2006 aus-
gefertigt. 
 
Lemgo, den 24. März 2006 
 
 
 

Der Rektor 
der Fachhochschule Lippe und Höxter 

 
Prof. Tilmann Fischer 



Anlage 1 
 
Studienverlaufsplan Bachelorstudiengang Innenarchitektur 
 

Summe Semester/SWS 
SWS CR 1 2 3 4 5 6 

Fach- 
Nr. 

Fach/Modul Kurz-
zeichen

  V   Ü V   Ü V   Ü V   Ü V   Ü V   Ü
 

 Pflichtfächer/Pflichtmodule  1)          

 Gestalten und Darstellen          

1101 Fläche, Raum, Plastik B-IA 1.1 8 8 2   2 2   2     

1102 Gebundenes Zeichnen/Perspektive B-IA 1.2 6 8 1   2 1   2     

1103 Freies Zeichnen B-IA 1.3 4 6      2      2     

1104 Grundlagen Farbe und Material B-IA 1.4 6 6 1   2 1   2     

1105 CAD B-I A1.5 4 6   1   3    

 Grundlagen Entwerfen          

1106 Einführung in das Entwerfen B-IA 2.1 7 8   3   4    

1107 Grundlagen Lichtgestaltung B-IA 2.2 6 8   1   2 1   2   

1108 Grundlagen Möbelgestaltung und Ergonomie B-IA 2.3 8 8 2   2 2   2     

1109 Privates Baurecht B-IA 2.4 4 6    2   2   

 Grundlagen Konstruktion          

1110 Baukonstruktion und Baustoffe B-IA 3.1 6 6 2   2       2     

1111 Ausbaukonstruktion und Werkstoffe B-IA 3.2 6 6     1   2 1   2

1112 Tragwerkslehre B-IA 3.3 4 6  1   3     

1113 Gebäudeausrüstung und Bauphysik B-IA 3.4 4 6   2   2    

 Kulturwissenschaftliche Grundlagen          

1114 Kunst- und Baugeschichte B-IA 4.1 4 6  2   2     

1115 Bau- und Designgeschichte B-IA 4.2 4 6    2  2   

1116 Architekturtheorie  B-IA 4.3 4 6      2  2 

1117 Umweltpsychologie, Umweltsoziologie, Wohnmedizin B-IA 4.4 4 6      2  2 

 Projekte          

1118 Projekt Einführung in das Entwerfen B-IA 5 6 14    1   5   

1119 Projekt Nachhaltige Räume und Objekte B-IA 6 6 10     1   5  

1120 Projekt Temporäre Räume und Objekte B-IA 7 6 10      1   5

 Summe Pflichtfächer/Pflichtmodule  107 146       
 

 Wahlpflichtfächer  2)

 WPF 1  4 6 4      

 WPF 2  4 6    4   

 WPF 3  4 6     4  

 Summe  12 18       
1 

 Bachelorarbeit B-IA 8  12       

 Kolloquium   4       

 Summe SWS  119  26 24 20 19 17 13 

 Summe CR   180 60 60 60 
 

V = Vorlesung, Ü = Übung CR = Credits, SWS = Semesterwochenstunde WPF = Wahlpflichtfach 
 
 

1) In jedem der mit einer Fach-Nummer versehenen Pflichtfächer ist eine Prüfung abzulegen. 
2) Durch Prüfungen in Fächern aus den WPF-Gruppen 1, 2 oder 3 (Anlage 2) sind mindestens 18 CR zu erwerben; wobei  
 zwei Fächer aus unterschiedlichen WPF-Gruppen ausgewählt und durch Prüfungen abgeschlossen werden müssen.
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Anlage 2 
Wahlpflichtfach-Gruppe 1 - Gestaltung 

 

Fach-Nr. Kurzzeichen Fach SWS CR 
 

1151 B-IA W1.1 Vertiefung Gestalten 4 6 
1152 B-IA W1.2 Vertiefung Lichtgestaltung 4 6 
1155 B-IA W1.3 Vertiefung Darstellungstechniken 4 6 
1156 B-IA W1.4 Modellbau 4 6 

 ……… N. N. *   
 

Wahlpflichtfach-Gruppe 2 - Technik und Organisation 
 

Fach-Nr. Kurzzeichen Fach SWS CR 
 

1153 B-IA W2.1 Vertiefung Konstruktion und Ausbau 4 6 
1062 B-IA W2.2 Grundlagen Existenzgründung 4 6 
1058 B-IA W2.3 Kommunikation und Rhetorik 4 6 

 …….. N. N. *   
 
* = Vom Prüfungsausschuss gemäß § 19 Abs. 6 zugelassenes Wahlpflichtfach aus dem Fächerangebot der FH 

Lippe und Höxter, der FH Bielefeld oder anderer Hochschulen. 
 

Wahlpflichtfach-Gruppe 3 – Human- und Geisteswissenschaften 
 

Fach-Nr. Kurzzeichen Fach SWS CR 
 

1154 B-IA W3.1 Human- und Geisteswissenschaften 1 4 6 
1061 B-IA W3.2 Bautechnisches Englisch 1 4 6 

  Fächer anderer Studiengänge nach Maßgabe von § 19 Abs. 7   
 
Das Angebot der Wahlpflichtfächer dieses Studiengangs erfolgt semesterweise im Rahmen der jeweiligen Möglich-
keiten gemäß Beschluss des Fachbereichsrats und wird den Studierenden rechtzeitig bekannt gegeben. Melden sich 
für ein Wahlpflichtfach weniger als drei Studierende, kann dieses für das jeweilige Semester abgesagt werden. 
 
 

Anlage 3 
 

Umrechnungstabelle zwischen Notenwerten gemäß § 10 und ECTS-Noten 
 

Umrechnung einer Note gemäß § 10 in eine ECTS-Note 
 

Note gemäß § 10 Abs. 4 rechnerischer Wert ECTS-Note ECTS-Definition 

sehr gut 
sehr gut 
gut 
befriedigend 
ausreichend 
nicht ausreichend 
nicht ausreichend 

              bis 1,2 
über 1,2 bis 1,5 
über 1,5 bis 2,5 
über 2,5 bis 3,5 
über 3,5 bis 4,0 
über 4,0 bis 4,5 
über 4,5 

A 
B 
C 
D 
E 

FX 
F 

hervorragend 
sehr gut 
gut 
befriedigend 
ausreichend 
nicht bestanden 
nicht bestanden 

 
Umrechnung einer ECTS-Note in eine Note gemäß § 10 

 

ECTS-Definition ECTS-Note Note gemäß 
§ 10 Abs. 1 

Note gemäß 
§ 10 Abs. 4 

hervorragend 
sehr gut 
gut 
befriedigend 
ausreichend 
nicht bestanden 
nicht bestanden 

A 
B 
C 
D 
E 

FX 
F 

1,0 
1,3 
2,0 
3,0 
3,7 
5,0 
5,0 

sehr gut 
sehr gut 
gut 
befriedigend 
ausreichend 
nicht ausreichend 
nicht ausreichend 
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